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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

VA-ZB-611 

Betreff: 

Entwurf eines Eisenbahnbeförde­
rungsgesetzes (EBG), (Neufas-
sung der Eisenbahn-Verkehrsordnung) ; 
S tel 1 u n g nah m e 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 347 
Datum 

18.9.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

"< 

Telegramme: Arbkammer Wien< Telex 131690 

Der Kammeramtsdirektor: 
iA 
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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1G41 W",n. Pr:nz-Eugen-Str;lße 2Q-z! Postfach 534 

An das 
Bundesministerium fUr öffentliche 
~irtschaft und Verkehr 
Sekti on II 

Radetzkystr 2 
1030 Wien 

Zl EB 2663-6-11/2-
1986 

Bc!r~" 

Ur.serIJ.l.elcnen 

VA/Mag Ru/611 

Entwurf eines Eisenbahnbeförde­
rungsgesetzes (EBG), (Neufas­
sung der Eisenbahn-Verkehrsord­
nung) 
S tel 1 u n 9 nah m e 

Telefon \0222, 653765 Datum 

0,,, ,bahl 347 5.9.1986 

Im Zuge einer neuerlichen Begutachtung des Entwurfes eines Eisenbahnbeförde­

rungsgesetzes und im Anschluß an eine im Rahmen einer kleinen Gesprächsrunde 

(Vertreter der Bundeskammer der gewerblichen Wir~schaft, des Vereins der Ta-
ri feure sowi e des Österrei chi schen Arbeiterkammertages ) erfolgten ~veiteren . 

Erörterung dieser Neufassung der Eisenbahn-Verkehrsordnung schlägt der Öster­
reichische Arbeiterkammertag eine abschließende Besprechung zur Abstimmung 
der Stellungnahmenjener Vertreter vor, die bereits zu einer Vorbegutachtungs­
runde im Vorjahr eingeladen waren. 

Dafür sollen aus der Sicht des Kammertages folgende Punkte als ergänzende 
Stellungnahme BerUcksichtigung finden: 

Zu § 6 

Wie bereits in der Stellungnahme vom 11.6.1986 zum Ausdruck gebracht, ist der 
Kammertag der Ansicht, " ... daß der im Entwurf eingeschlagene 'tJeg der Verla­
gerung einiger Regelungen in den Tarif die Ge-fahr in sich birgt, daß seitens 
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der Arbeitnehmervertretung keine In~eressenswahrnehmung vorgenommen werden 
kann, da für Änderungen bzw Neufassungen von Tarifbestimmungen kein An­
hörungsrecht vorgesehen ist. Ohne in die wirtschaftliche Geschäftsfreiheit 
der Eisenbahn eingreifen zu wollen, kann dem im Entwurf eingeschlagenen Weg 
der Festsetzung einiger zu detaillierter Regelungen im Tarif seitens des 
Kammertages nur zugestimmt werden, wenn bei solchen Änderungen bzw Neufas­
sungen von Tarifbestimmungen ein Anhörungsrecht des Kammertages vorgesehen 
wird. Es sollte daher im Eisenbahnbeförderungsgesetz eine Bestimmung aufge­
nommen werden, wonach dem Kammertag ein Anhörungsrecht bei Änderungen der 

.Tarifbestimmungen einzuräumen istli. Es wird dazu angeregt, im Gesetzestext 
des § 6 über die Tarife eine entsprechende Einfügung vorzunehmen oder zu­
mindest in den Erläuterungen ein solches Anhörungsrecht des Österreichischen 
Arbeiterkammertages zu verankern. 

Zu den §§ 46 und 47 

Nach Meinung des Kammertages sind die Bestimmungen über die Höhe der Ent­
schädigung bei Verlust, Beschädigung und verspäteter Ablieferung noch immer 
nicht ausreichend. Der Kammertag schlägt vor, die Entschädigungssummen, die 
derzeit im internationalen Vergleich sehr niedrig liegen, im Zuge einer An­

passung an die Einheitlichen Rechtsvorschriften für den Vertrag über die 
internationale Eisenbahnbeförderung von Personen und Gepäck (CIV) und im 
Sinne einer kundenfreundlicheren Gestaltung der gegenständlichen Regelungen 
zu erhöhen. Durch die geringe Anzahl der Schadensfälle (zB: 1985 wurden 32 
Fälle bei verspäteter Ablieferung gezählt) werden der Bahn keine wesentli­
chen Mehrkosten erwachsen. 

Der erste Absatz des § 46 sollte daher wie folgt lauten: "Die Eisenbahn hat 
bei gänzlichem oder teilweisem Verlust des Reisegepäcks ohne weiteren Scha­
denersatz zu leisten 

a) wenn die Höhe des Schadens nachgewiesen ist, eine Entschädigung 
in dieser Höhe, die jedoch S 800,- je fehlendes Kilogramm Brutto­
masse oder S 10.000,- je Gepäckstück nicht übersteigen darf. 
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b) wenn die Höhe des Schadens nicht nachgewiesen ist, eine Pauschal­
entschädigung von S 200,- je fehlendes Kilogramm Bruttornasse oder 
von S 3.000,- je Gepäc.kstück." 

Die beiden ersten Absätze des § 47 sollten wie folgt lauten: 

(1) "Ist das Reisegepäck verspätet abgeliefert worden und weist der Be­

rechtig~e nicht nach, daß daraus ein Schaden entstanden ist, so hat 
die Eisenbahn eine Entschädigung in der Höhe des Sechsfachen der Ge­
päckfracht zu leisten." 

(2) "Die Eisenbahn hat bei nachgewiesenem Schaden eine Entschädigung in die­
ser Höhe zu leisten, die jedoch den Betrag, der bei gänzlichem Verlust 
zu bezahlen wäre, nicht übersteigen darf." 

Zu § 48 • 

Die Entschädigung für verspätetes Verladen oder Abliefern von begleiteten 
Kraftfahrzeugen in der Höhe der Gepäckfracht von S 480,- erscheint dem Kam­
mertag zu niedrig; darüber hinaus ist die Bezahlung der Entschädigung ab­
hängig vom Nach~/eis eines Schadens durch den Berechtigten. Es wird darauf 
hingewtesen, daß der aus verspätetem Verladen oder Abliefern resultierende 
Schaden zumeist ein Vielfaches der Höchstgrenze der Entschädigung beträgt. 

Für Abs 1 des § 48 wird folgende Formulierung vorgeschlagen: 

"lJird ein begleitetes Fahrzeug aus einem von der Eisenbahn zu vertretenden 
Umstand verspätet verladen oder abgeliefert, so hat die Eisenbahn eine Ent­
schädigung zu leisten, wenn die Verspätung mehr als drei Stunden beträgt. 
Diese Entschädigung ist von der Eisenbahn in der Höhe des Fünffachen der 
Gepäckfracht zu zahlen." 

Ein weiterer wichtiger Themenkrei~der bisher keiner Regelung unterliegt, 
der jedoch nach Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammertages unbedingt 
im Eisenbahnbeförderungsgesetz berücksichtigt werden sollte, ist die Rollen­
de Landstraße. Es wird angeregt, daß die mit der Bahn beförderten LKW's 
einer Bestimmung unterworfen werden, die analog zu § 48 "En~schädigung und 
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Erstattung bei begleiteten Kraftfahrzeugen'! formuliert werden könnte, wo­
bei entsprechende Entschädigungssummen festzusetzen sind. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

:(, C4afhl 
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